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§ 1  v e r t r A g s A b s c h l u ss
Die nachfolgenDen allgemeinen geschäftsbeDingungen (im folgenDen agb) so wie Die von ihnen vollstänDig 
gemachten angaben unD Der wahrheitsgemäss ausgefüllte betreuungsvertrag ihres hunDes, gelten für Die 
vertragsbeziehung welche zwischen ihnen (im folgenDen „hunDehalter:in“) unD Der the.beach.Dog gmbh,  
alice eichmann, Ölmühle 1 in 71642 luDwigsburg geschlossen wirD.

§ 2  b e t r e u u n g s b e d i n g u n g e n / v o r A u ss e t z u n g e n
Der/Die hunDehalter:in versichert, Dass er/sie eigentümer:in Des hunDes ist, welcher entsprechenD Der vor-
schriften steuerlich gemelDet ist. ebenso verpflichtet Der/Die hunDehalter:in sich, Die aufgeführten nachweise 
bei beginn vorzulegen.

 ▪ gültige hunDehalter-haftpflichtversicherung 
 ▪ aktueller impfnachweis laut vorgaben Der stiko vet 
 ▪ chip-nr./tasso-reg.-nr.
 ▪ aktuelle wurm- unD flohbehanDlung/kotprobe

Der/Die hunDehalter:in versichert, Dass keine läufigkeit einer hünDin vorliegt. Diese werDen nicht betreut! sollte 
Die hünDin währenD Des aufenthaltes läufig werDen, sinD Die DaDurch entstehenDen kosten Durch mehraufwanD, 
wie gesonDerte betreuung unD zusätzliche reinigungskosten (pauschal 25,00 € pro tag), von Dem/Der hunDehalter:in 
zu tragen. keinesfalls übernimmt the.beach.Dog Die kosten, Die Durch Deckung einer läufigen hünDin entste-
hen. aus Dem umstanD einer Deckung kÖnnen keinerlei rechte hergeleitet werDen. Dies gilt ebenso hinsichtlich 
Der geltenDmachung von rechten gegenüber anDerer kunDen von the.beach.Dog, wenn Die hünDin währenD Der 
betreuung mit Deren hunDen im kontakt stanD.

the.beach.Dog entscheiDet über Die teilnahme von unkastrierten rüDen im einzelfall. 
für hunDe mit auflagen (maulkorb- oDer leinenzwang) müssen Die entsprechenDen Dokumente für Die aufnahme 
mitgebracht werDen.

Der/Die hunDehalter:in versichert, Dass Der hunD frei von übertragbaren krankheiten ist. ansonsten muss 
the.beach.Dog unverzüglich unD wahrheitsgemäss informiert werDen. sollten krankheiten verschwiegen werDen 
(z.b. zwingerhusten, magen-Darmerkrankungen, giarDien, würmer, etc.), so behält sich the.beach.Dog vor in Diesem 
fall alle anwesenDen hunDe auf kosten Des/Der hunDehalter:in, bei ansteckung, von einem tierarzt behanDeln zu 
lassen. Die anfallenDen Desinfektions- unD reinigungskosten trägt ebenfalls Der/Die hunDehalter:in.

unverträgliche hunDe kÖnnen ausschliesslich in Der einzelbetreuung untergebracht werDen, welche begrenzte 
plätze hat unD einen preisaufschlag beinhaltet. alle relevanten auskünfte über Den hunD müssen Durch Den/Die 
hunDehalter:in korrekt unD ganzheitlich beantwortet werDen. eventuelles gefahrenpotential, bisheriges fehl-
verhalten unD insbesonDere fremDschäDen Des hunDes müssen unverzüglich mitgeteilt werDen. 

Der/Die hunDehalter:in versichert, Dass Der hunD Den anforDerungen Der betreuung kÖrperlich gewachsen ist. 
Der hunD gegenüber anDeren hunDen unD menschen nicht aggressiv ist. sollte Dies Dennoch Der fall sein, behält 
sich the.beach.Dog vor, Den hunD ohne eine einhaltung einer frist zu künDigen. ebenfalls kann the.beach.Dog 
in begrünDeten fällen (verhaltensauffälligkeit, JagDverhalten, aggressionsverhalten, krankheit) Die aufnahme 
eines hunDes in Der hunDetagesstätte/hunDepension ablehnen. 

the.beach.Dog behält sich Das recht vor, einen zustanDe gekommenen betreuungsvertrag bei beDarf zu künDigen, 
sollte sich Der hunD trotz aller versuche auf Dauer nicht integrieren lassen bzw. nicht wohlfühlen. hunDe, 
welche offensichtlich Durch Die abwesenheit Des/Der hunDehalter:in gestresst sinD, müssen schnellstmÖglich 
abgeholt werDen. seien sie sich sicher, Dass ihr hunD alleine bleiben kann!
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§ 3  A n g e b o t e n e  d i e n s t l e i s t u n g
the.beach.Dog verpflichtet sich, Den hunD art- unD verhaltensgerecht zu behanDeln, halten unD auszuführen. 
Das tierschutzgesetz unD Dessen nebenbestimmungen zu beachten. the.beach.Dog versichert, seine tätigkeit 
nach bestem wissen unD gewissen auszuüben, gut mit Den hunDen umzugehen unD keinen wissentlichen gefahren 
auszusetzen. Die hunDetagesstätte umfasst Das gassi gehen mit Dem hunD, 1x pro tag in Der mittagszeit. Das gassi 
gehen erfolgt mit anDeren hunDen aus Der betreuung. wurDe bei Den gassigängen Dem führen ohne leine Des 
hunDes von Dem/Der hunDehalter:in schriftlich zugestimmt, so kennt er Die Damit verbunDenen risiken unD es 
kÖnnen im schaDensfall keine ansprüche geltenD gemacht werDen.

§ 4  h A f t u n g
währenD Der betreuung bleibt Der/Die hunDehalter:in eigentümer im sinne von §833 bgb (tierhaltergefährunDungs-
haftung). Die haftung von the.beach.Dog wirD ausDrücklich auf vorsatz unD grobe fahrlässigkeit beschränkt.

Dem/Der hunDehalter:in ist bekannt, Dass bei Der gruppenhaltung Durch spielverhalten oDer auch kurzzeitige 
Differenzen zwischen einem oDer mehreren hunDen, verletzungen auftreten kÖnnen. Der/Die hunDehalter:in wurDe 
vor aufnahme Des hunDes Darauf hingewiesen, Dass Der hunD auf eigene gefahr in Die betreuung gegeben wirD 
unD er/sie mit Der hunDehaltung in Der gruppe einverstanDen ist. Dieses bezieht sich auch ausDrücklich auf Die 
anDeren in betreuung befinDlichen hunDe bzw. auf auseinanDersetzungen zwischen Den hunDen unD Deren mÖgli-
che verletzungsfolgen. sollte Der hunD auf Dem gelänDe von the.beach.Dog einen schaDen erleiDen, so bestehen 
gegenüber the.beach.Dog oDer gegen Dort anwesenDe Dritte keinerlei schaDensersatzansprüche. 

für schäDen, Die Der hunD währenD Der betreuungszeit erleiDet, wie erkrankungen oDer wiDrige umstänDe, welche 
zum toDe führen, übernimmt the.beach.Dog keinerlei haftung. somit werDen in keinem fall ansprüche, gegen alice 
eichmann unD the.beach.Dog, erhoben. für schäDen, Die Der hunD bei Dritten (hunD/mensch/sache) verursacht, haftet 
allein Der/Die hunDehalter:in. 

sollte ein hunD wiDer erwarten weglaufen, haftet the.beach.Dog nicht für etwaige schäDen am hunD oDer an Dritten. 
the.beach.Dog verpflichtet sich JeDoch, alle nÖtigen schritte einzuleiten - besitzer, tierheim, polizei etc.. 

richtet Der hunD bei personen oDer Dritten schäDen an, so haftet hierfür Der/Die hunDehalter:in mit Der hunDe-
halter-haftpflichtversicherung. zivilrechtliche schaDenshaftungen werDen hiermit ausDrücklich ausgeschlos-
sen. stellt sich heraus, Dass eine entsprechenDe versicherung nicht bestanDen hat oDer Die versicherung keinen
versicherungsschutz gewährt, ist Der/Die hunDehalter:in zum ersatz Des gesamten schaDens verpflichtet. glei-
ches gilt, wenn Durch Den hunD auf Dem gelänDe von the.beach.Dog ein sach- oDer personenschaDen zugefügt 
wirD. in Diesen fällen ist Der/Die hunDehalter:in verpflichtet, alice eichmann unD the.beach.Dog von allen ansprü-
chen freizuhalten.

eine haftung für beschäDigte oDer verlorene steuermarken, betten, halsbänDer/geschirre etc. wirD nicht über-
nommen. 

Der/Die hunDehalter:in haftet für schäDen Durch falsche oDer fehlerhafte angaben im betreuungsvertrag 
bezüglich seines/ihres hunDes, insbesonDere für tierärztliche behanDlungskosten an anDeren betreuten hunDen, 
Die Durch Den eigenen hunD verursacht wurDen - läufigkeit/DeckschaDen etc..

§ 5  t i e r ä r z t l i c h e  b e h A n d l u n g  i m  n o t f A l l
Der/Die hunDehalter:in wirD hiermit aufgeklärt, Dass im umgang mit hunDen trotz grÖsstmÖglicher umsicht immer 
ein restrisiko Durch unfälle, beissereien oDer verletzungen besteht, sei es in Der hunDegruppe oDer bei art-
gerechten hunDebegegnungen. sollte sich ein hunD währenD Der betreuungszeit verletzen oDer aus anDerem 
grunD eine tierärztliche behanDlung für notwenDig erachtet werDen, wirD Der/Die hunDehalter:in unverzüglich 
informiert unD alle weiteren schritte mit ihm/ihr abgesprochen. 

Der/Die hunDehalter:in ermächtigt the.beach.Dog nach eigenem ermessen einen tierarzt aufzusuchen, Damit Die 
tiermeDizinischen massnahmen veranlasst werDen kÖnnen, welche als DringenD erforDerlich gesehen werDen. 
Der/Die hunDehalter:in verpflichtet sich, Die DaDurch entstehenDen kosten zu tragen unD the.beach.Dog von Den 
ansprüchen Dritter freizuhalten. Diese werDen bei Der übergabe Des hunDes, gegen vorlage Der rechnung Des 
behanDelnDen tierarztes, sofort fällig.
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§ 6  P r e i s e ,  z A h l u n g  u n d  s t o r n i e r u n g e n
Die aktuellen leistungen unD preise von the.beach.Dog sinD auf Der homepage - www.thebeachDog.De - zu entnehmen. 
sämtliche Dort angegebenen preise beinhalten Die gesetzliche mehrwertsteuer in hÖhe von 19%. Die preise sinD nicht 
verhanDelbar. mit Der unterschrift Des vertrages akzeptiert Der/Die hunDehalter:in Die aktuellen preise. 

(1) hunDetagesstätte
Die vergütung wirD in rechnung gestellt unD ist binnen 7 tagen nach rechnungserhalt, in bar oDer per überweisung, 
zu begleichen. 

stornierungsrichtlinien:
im fall Der absage Durch Den/Die hunDehalter:in sinD verbinDlich gebuchte Dienstleistungen Der hunDetagesstätte, 
bis zu 48 stunDen vor beginn Der betreuungszeit, abzusagen. erfolgt keine fristgerechte abmelDung, ist Die nicht in 
anspruch genommene leistung in voller hÖhe abzurechnen. 

(2) hunDepension
bei anmelDung Des hunDes ist eine anzahlung von 50% Der gesamtkosten fällig. Die vergütung wirD in rechnung 
gestellt unD ist binnen 7 tagen nach rechnungserhalt, in bar oDer per überweisung, zu begleichen.
 
erst wenn Die vereinbarte anzahlung eingegangen ist, kann Der platz für Den hunD zum vereinbarten termin 
verbinDlich reserviert werDen. liegt keine vollstänDige zahlung innerhalb Der angegebenen frist vor, kommt 
Der pensionsvertrag nicht zustanDe unD Die reservierung entfällt. wirD Der hunD innerhalb 7 tagen nach Der 
aufenthaltsbuchung abgegeben, müssen Die vereinbarten pensionskosten nach rechnungserhalt, in bar oDer per 
überweisung, vor Der abgabe Des hunDes vollstänDig beglichen werDen.

stornierungsrichtlinien:
im fall Der absage einer urlaubsbetreuung Durch Den/Die hunDehalter:in sinD verbinDlich gebuchte Dienstleistungen 
(nach erfolgter reservierung) bis 28 tage vor betreuungsbeginn kostenfrei mÖglich.

ansonsten sinD folgenDe kosten bei einer stornierung Des hunDes fällig:
bis 14 tage vor betreuungsbeginn  75 % Des gesamtbetrags,
bis 1 tag vor betreuungsbeginn  90 % Des gesamtbetrags,                                         
am tag Der vereinbarten abgabe Des hunDes 100 % Des gesamtbetrags.

ist eine anzahlung erfolgt wirD Diese mit Dem rechnungsbetrag verrechnet. 

§ 7  A b h o l u n g
sofern keine anDere regelung vereinbart wurDe, sinD Die bring- unD abholzeiten zwischen 6:30 uhr unD 09:30 uhr 
sowie zwischen 15:30 uhr unD 18:30 uhr. bei nichtabholung ohne nennung von grünDen oDer einer vereinbarten 
verlängerung Der betreuung, wirD Der hunD nach ablauf einer frist von 7 tagen in Die obhut Des Örtlichen tier-
heims übergeben. Die anfallenDen gesamtkosten inkl. Der DaDurch entstanDenen betreuungsmehrkosten sinD 
von Dem/Der hunDehalter:in zu tragen. 

(1) hunDetagesstätte
Der hunD ist pünktlich zum vereinbarten termin abzuholen. verspätungen sinD telefonisch bekannt zu geben. 
Die kosten, Die sich aus einer verspätung ergeben, sinD von Dem/Der hunDehalter:in zu tragen. Der in betreuung 
gegebene hunD wirD spätestens zu Den allgemeinen Öffnungszeiten Durch Den/Die hunDehalter:in oDer einer von 
ihm/ihr bevollmächtigten person abgeholt. bei verspäteter abholung werDen bei bis zu 30 minuten 10,00 €, Danach 
bei JeDer angefangenen viertelstunDe 10,00 €, in rechnung gestellt. 
an wochenenDen unD feiertagen ist Die betreuung Des hunDes nicht mÖglich.

(2) hunDepension
erfolgt eine vorzeitige abholung Des hunDes kÖnnen nicht in anspruch genommene gebuchte tage nicht erstattet 
werDen unD sinD von Dem/Der hunDehalter:in zu tragen. an wochenenDen unD feiertagen ist Die annahme unD 
abholung Des hunDes leDiglich Durch vorherige absprache mÖglich.
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§ 8  f o t o g r A f i e n  d e r  h u n d e
Dem/Der hunDehalter:in ist bekannt, Dass von seinem/ihrem hunD währenD Der betreuungszeit fotografien oDer 
viDeos gefertigt werDen. Diese kÖnnen ohne zeitliche, Örtliche unD inhaltliche einschränkung in sozialen meDien 
verÖffentlicht, JeDoch ausschliesslich zu werblichen zwecken genutzt, werDen. Dabei werDen keine persÖnli-
chen Daten, leDiglich Der name Des hunDes, weitergegeben. Die rechte an Den meDien bleiben the.beach.Dog vor-
behalten. sollte kein einverstänDnis bestehen, ist Dies the.beach.Dog in schriftlicher form mit auftragsbeginn 
mitzuteilen.

§ 9  d A t e n e r f A ss u n g
the.beach.Dog erfasst Die personenbezogenen Daten Der kunDen mit Der erstauskunft unD Dem betreuungsver-
trag, in einer Datenbank. Diese Daten sinD für the.beach.Dog zur information über Den hunD, Der kontaktaufnahme 
unD vertragsabwicklung notwenDig unD werDen nur zum angegeben zweck verwenDet. eine anDerweitige weiter-
gabe Der Daten erfolgt nicht. 

§ 1 0  s o n s t i g e s
sonstige vereinbarungen sinD im vertrag als zusatz schriftlich festzuhalten.

§ 1 1  s A l vA t o r i s c h e  K l A u s e l
Der/Die hunDehalter:in bestätigt, Die allgemeinen geschäftsbeDingungen von the.beach.Dog gelesen, verstanDen 
unD akzeptiert zu haben. sollten einzelne vertragsinhalte unwirksam oDer unDurchführbar sein oDer werDen, 
so bleiben Die übrigen bestimmungen hiervon unberührt unD Die agb als solche wirksam.


